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Nur weil eine Feuerstelle als nicht genehmigungspflichtig eingestuft wird, heißt dies nicht, dass 
es nichts zu beachten gibt. 
 
Was ist ein nicht genehmigungspflichtiges Feuer? 
 
Feuerschalen/-tonnen, welche in der Regel als Gemütlichkeits- oder Wärmefeuer dienen. 
 
Feuerkorb 
 

 Die Feuerschale/-korb/-tonne, darf maximal einen Durchmesser von einem Meter ha-
ben. 

 Es darf nur ¼ m³ gefüllt werden, dies entspricht ca. 3-4 große Holzscheiten. 
 Die Feuerstelle darf lediglich eine wärmende/erholsame Wirkung haben. 
 Als zulässige Brennstoffe ist nur trockenes, naturbelassenes Holz einschließlich anhaf-

tender Rinde, z. B. in Form von Scheitholz, kurzen Ästen, unbehandeltes Palettenholz 
sowie Presslinge in Form von Holzbriketts erlaubt (§3 Abs.1.BImSchV). 

 Abfälle dürfen nicht ins Holzfeuer. Die Verbrennung von Gartenabfällen, wie Rasen-
schnitt, frischer Baum- und Strauchschnitt, Laub, sowie gestrichene, lackierte oder mit 
Holzschutzmitteln behandeltes Holz sind verboten. 

 Bei der der Aufstellung der Feuerschale ist darauf zu achten, dass ein Abstand von 3m-
5m zu brandgefährdetem Material eingehalten wird. 

 Das Holz darf nicht höher als 0,8m geschichtet werden. 
 Die Feuerschale muss kippsicher auf einer brandfesten Unterlage stehen. 
 Ein Löschmittel muss griffbereit stehen z.B. Feuerlöscher, Sand, Wasserschlauch und 

das Feuer sollte bis zum Erlöschen beaufsichtigt werden. 
 Bei starkem Wind oder Trockenheit (Waldbrandstufe II oder höher) sollte ein Feuer ge-

löscht bzw. nicht entzündet werden. 
 Die Nutzung von Grills, Smokern oder BBQ sind möglich (hier sind jedoch die Regelun-

gen des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft zu beachten. 
Brenntage 
 
Einen allgemeinen Brenntag gibt es in der Region Hannover nicht. 
 
Im Brandfall 
 
 112 Notruf wählen 
 Brennende Person mit einem Tuch oder Ähnliches löschen 
 Erste-Hilfe Maßnahmen einleiten 

 
Bei Fragen 
 
Abteilung Ordnung: 

- Herr Schrader: Telefon: 05136 898-225; E-Mail: ordnungsamt@burgdorf.de 


